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hervorhebend, dass sich der Tlatelolco-Vertrag nun für
dreiunddreißig souveräne Staaten der Region in Kraft befin-
det, was eine Konsolidierung der ersten in einer dicht besie-
delten Region geschaffenen kernwaffenfreien Zone bedeutet,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der führenden
Rolle der Organisation für das Verbot von Kernwaffen in La-
teinamerika und der Karibik bei der Einberufung der ersten
Konferenz der Vertrags- und Unterzeichnerstaaten von Ver-
trägen über die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, die vom
26. bis 28. April 2005 in Tlatelolco (Mexiko) stattfand,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Organisation als
das geeignete rechtliche und politische Forum für die Ge-
währleistung der vollen Einhaltung und Durchführung des
Tlatelolco-Vertrags sowie der Zusammenarbeit mit den Orga-
nisationen anderer kernwaffenfreier Zonen zu stärken,

1. begrüßt es, dass sich der Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol-
co-Vertrag)15 nun für die souveränen Staaten der Region in
Kraft befindet;

2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf,
sofern sie es nicht bereits getan haben, ihre Unterzeichnungs-
oder Ratifikationsurkunden betreffend die von der Gene-
ralkonferenz der Organisation für das Verbot von Kernwaf-
fen in Lateinamerika und der Karibik in ihren Resolutionen
267 (E-V), 268 (XII) und 290 (E-VII) gebilligten Änderun-
gen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten der Organisation, wei-
tere Aktivitäten und Bemühungen zur Umsetzung der auf der
ersten Konferenz der Vertrags- und Unterzeichnerstaaten von
Verträgen über die Schaffung kernwaffenfreier Zonen verab-
schiedeten Erklärung17 zu unternehmen; 

4. beschließt, den Punkt „Festigung der mit dem Ver-
trag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/17

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/386, Ziff. 8)18.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte

d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesi-
en (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Monte-
negro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesi-
en, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Keine.

62/17. Entwicklungen auf dem Gebiet der Information
und Telekommunikation im Kontext der interna-
tionalen Sicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/70 vom 4. De-
zember 1998, 54/49 vom 1. Dezember 1999, 55/28 vom
20. November 2000, 56/19 vom 29. November 2001, 57/53
vom 22. November 2002, 58/32 vom 8. Dezember 2003,
59/61 vom 3. Dezember 2004, 60/45 vom 8. Dezember 2005
und 61/54 vom 6. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Rolle
von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internatio-
nalen Sicherheit, in denen sie unter anderem anerkannte, dass
wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen sowohl für
zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden kön-
nen und dass auf zivile Anwendungsmöglichkeiten ausge-
richtete wissenschaftlich-technische Fortschritte gewahrt und
gefördert werden müssen,

in Anbetracht der beträchtlichen Fortschritte, die bei der
Entwicklung und Anwendung der neuesten Informationstech-
nologien und Telekommunikationsmittel erzielt worden sind,

feststellend, dass dieser Prozess ihrer Meinung nach die
größten Chancen bietet, den Fortschritt der Zivilisation vor-
anzubringen, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu Gun-
sten des gemeinsamen Wohls aller Staaten auszuweiten, das
schöpferische Potenzial der Menschheit zu steigern und die

17 A/60/121, Anlage III.
18 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Armenien, Äthiopien, Belarus, Chile, China, Ja-
pan, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Madagaskar, Mali, Myanmar, Nica-
ragua, Russische Föderation, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbeki-
stan.
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Verbreitung von Informationen innerhalb der Weltgemein-
schaft weiter zu verbessern,

in diesem Zusammenhang an die Konzepte und Grundsät-
ze erinnernd, die auf der vom 13. bis 15. Mai 1996 in Mid-
rand (Südafrika) abgehaltenen Konferenz „Informationsge-
sellschaft und Entwicklung“ formuliert wurden,

eingedenk der Ergebnisse der am 30. Juli 1996 in Paris ab-
gehaltenen Ministerkonferenz über Terrorismus und der von
ihr abgegebenen Empfehlungen19,

sowie eingedenk der Ergebnisse des Weltgipfels über die
Informationsgesellschaft, der vom 10. bis 12. Dezember 2003
in Genf (erste Phase) und vom 16. bis 18. November 2005 in
Tunis (zweite Phase) abgehalten wurde20,

in Anbetracht dessen, dass die Verbreitung und der Ein-
satz der Informationstechnologien und -mittel die Interessen
der gesamten internationalen Gemeinschaft berühren und
dass eine umfassende internationale Zusammenarbeit ihre
größtmögliche Wirksamkeit fördert,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese
Technologien und Mittel potenziell für Zwecke eingesetzt
werden können, die mit dem Ziel der Wahrung der internatio-
nalen Stabilität und Sicherheit unvereinbar sind und nachtei-
lige Auswirkungen auf die Integrität der Infrastruktur von
Staaten haben können, wodurch die Sicherheit der Staaten im
zivilen wie im militärischen Bereich beeinträchtigt wird,

die Auffassung vertretend, dass es zu verhindern gilt, dass
Informationsressourcen oder -technologien für verbrecheri-
sche oder terroristische Zwecke genutzt werden,

Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitgliedstaaten,
die dem Generalsekretär gemäß den Ziffern 1 bis 3 der Reso-
lutionen 53/70, 54/49, 55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61,
60/45 und 61/54 ihre Einschätzungen zu Fragen der Informa-
tionssicherheit vorgelegt haben,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretärs mit diesen Einschätzungen21,

unter Begrüßung der Initiative, die das Sekretariat und das
Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung er-
griffen hatten, um im August 1999 in Genf eine internationale
Sachverständigentagung über die Entwicklungen auf dem
Gebiet der Information und Telekommunikation im Kontext
der internationalen Sicherheit abzuhalten, sowie erfreut über
deren Ergebnisse,

die Auffassung vertretend, dass die in den Berichten des
Generalsekretärs enthaltenen Einschätzungen der Mitglied-
staaten und die internationale Sachverständigentagung zu ei-
nem besseren Verständnis des Kerns der Probleme auf dem
Gebiet der internationalen Informationssicherheit und der da-
mit zusammenhängenden Begriffe beigetragen haben,

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär in Erfüllung
der Resolution 58/32 im Jahr 2004 eine Gruppe von Regie-
rungssachverständigen einsetzte, die entsprechend ihrem
Auftrag bestehende und potenzielle Bedrohungen auf dem
Gebiet der Informationssicherheit sowie mögliche kooperati-
ve Gegenmaßnahmen prüfte und eine Untersuchung der ein-
schlägigen internationalen Konzepte zur Erhöhung der Si-
cherheit der globalen Informations- und Telekommunika-
tionssysteme durchführte,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Gruppe von Regierungssachverständigen für Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Information und Telekommu-
nikation im Kontext der internationalen Sicherheit, der auf
der Grundlage der Arbeitsergebnisse der Gruppe erstellt wur-
de22,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf multilatera-
ler Ebene weiter für die Prüfung der bestehenden und poten-
ziellen Bedrohungen auf dem Gebiet der Informationssicher-
heit sowie für mögliche Maßnahmen zur Begrenzung der auf
diesem Gebiet neu entstehenden Bedrohungen einzusetzen,
wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, den freien
Informationsfluss aufrechtzuerhalten;

2. ist der Auffassung, dass es bezüglich solcher Maß-
nahmen zweckdienlich sein könnte, die einschlägigen inter-
nationalen Konzepte zur Erhöhung der Sicherheit der globa-
len Informations- und Telekommunikationssysteme zu prü-
fen;

3. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär
auch weiterhin ihre Auffassungen und Einschätzungen zu den
folgenden Fragen mitzuteilen:

a) allgemeine Beurteilung der Probleme im Zusam-
menhang mit der Informationssicherheit;

b) auf nationaler Ebene unternommene Anstrengungen
zur Erhöhung der Informationssicherheit und zur Förderung
der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet;

c) Inhalt der in Ziffer 2 genannten Konzepte;
d) Maßnahmen, die die internationale Gemeinschaft er-

greifen könnte, um die Informationssicherheit auf globaler
Ebene zu erhöhen;

4. ersucht den Generalsekretär, unterstützt durch eine
2009 auf der Grundlage einer ausgewogenen geografischen
Verteilung einzurichtende Gruppe von Regierungssachver-
ständigen, die bestehenden und potenziellen Bedrohungen
auf dem Gebiet der Informationssicherheit und mögliche ko-
operative Gegenmaßnahmen sowie die in Ziffer 2 genannten
Konzepte weiter zu untersuchen und der Generalversamm-

19 Siehe A/51/261, Anlage.
20 Siehe A/C.2/59/3 und A/60/687. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf (Genfer
Grundsatzerklärung), http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_
geneva_doc5d.pdf (Genfer Aktionsplan), http://www.un.org/Depts/
german/conf/wsis-05-tunis-doc7.pdf (Verpflichtungserklärung von
Tunis) und http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-
6rev1.pdf (Tunis-Agenda).
21 A/54/213, A/55/140 und Corr.1 und Add.1, A/56/164 und Add.1,
A/57/166 und Add.1, A/58/373, A/59/116 und Add.1, A/60/95 und
Add.1 sowie A/61/161 und Add.1. 22 A/60/202.
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lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Ergebnisse dieser Untersuchung vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt „Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Information und Telekommunikation im Kontext der
internationalen Sicherheit“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/18

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/387,
Ziff. 7)23.

62/18. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975,
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. Dezem-
ber 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A und B
vom 9. Dezember 1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982, 38/64
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984,
40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember
1986, 42/28 vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. Dezem-
ber 1988, 44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. De-
zember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom
9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71
vom 15. Dezember 1994, 50/66 vom 12. Dezember 1995,
51/41 vom 10. Dezember 1996, 52/34 vom 9. Dezember
1997, 53/74 vom 4. Dezember 1998, 54/51 vom 1. Dezember
1999, 55/30 vom 20. November 2000, 56/21 vom 29. Novem-
ber 2001, 57/55 vom 22. November 2002, 58/34 vom 8. De-
zember 2003, 59/63 vom 3. Dezember 2004, 60/52 vom
8. Dezember 2005 und 61/56 vom 6. Dezember 2006 über die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion,

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend
den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung24,

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen
der genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Betei-
ligten aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen
und dringlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion zu erwägen und für die Zeit bis zur Schaffung
einer solchen Zone und während deren Schaffung feierlich zu
erklären, dass sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dar-
auf verzichten, Kernwaffen und Kernsprengkörper herzustel-
len, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu besit-
zen oder Dritten die Stationierung von Kernwaffen in ihrem

Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer kerntech-
nischen Anlagen unter die Sicherungsmaßnahmen der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie ih-
re Unterstützung für die Schaffung der Zone zu erklären und
solche Erklärungen zur etwaigen Behandlung beim Sicher-
heitsrat zu hinterlegen,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staa-
ten, Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu
erschließen,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maß-
nahmen in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf
kerntechnische Anlagen,

eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer
fünfunddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlich fe-
stigen würde,

in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgeb-
liche Fortschritte auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone im Nahen Osten zu erzielen,

unter Begrüßung aller Initiativen, die zur allgemeinen und
vollständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahostregion,
und insbesondere zur Schaffung einer von Massenvernich-
tungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien Zone in die-
ser Region,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Re-
gion vorgeben sollten,

in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regio-
nalen Sicherheit, einschließlich der Schaffung einer gegensei-
tig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone,

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Ver-
einten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifi-
zierbaren kernwaffenfreien Zone zukommt,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die
Durchführung der Resolution 61/5625,

1. fordert alle unmittelbar Beteiligten nachdrücklich
auf, im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen der
Generalversammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des
Vorschlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion erforderlichen praktischen und dringlichen
Maßnahmen zu erwägen, und bittet die betreffenden Länder,
zur Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen26 beizutreten;

2. fordert alle Länder der Region auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, bis zur Schaffung der Zone der Un-

23 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ägypten.
24 Resolution S-10/2.

25 A/62/95 (Part I) und Add.1.
26 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.




